
 
Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten und soziale Beschäftigungsförderung 
begrüßt die Entscheidung der Pflegekassen, sich an der erweiterten Förderung der 
AWO Wohnberatungsagentur zu beteiligen. Der im Haushaltsplan enthaltene 
Sperrvermerk beim Haushaltsansatz für Leistungen nach dem Landespflegegesetz - 
Produkt 0.50.40 – in Höhe von 24.750,- € wird aufgehoben. 
 


